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gen. Für die Übernahme und Beendigung der Bürgschaft 
gilt § 31 entsprechend.

(4) Entzieht sich der Verurteilte böswillig den ihm 
auferlegten Pflichten, kann das Gericht Jugendhaft bis 
zu zwei Wochen aussprechen, insbesondere, wenn das 
Kollektiv oder der Bürge dies beantragen.

Strafen ohne Freiheitsentzug

§71
Grundsatz

Bei Strafen ohne Freiheitsentzug gelten die Bestim
mungen des 3. Kapitels unter Berücksichtigung der fol
genden Besonderheiten. Bei Vergehen Jugendlicher kön
nen Strafen ohne Freiheitsentzug auch ausgesprochen 
werden, wenn sie im verletzten Gesetz nicht ange
droht sind.

§72
Verurteilung auf Bewährung

(1) Die Verurteilung auf Bewährung kann bei Ju
gendlichen im Interesse ihrer persönlichen Entwicklung 
mit der Auflage verbunden werden, an Weiterbildungs
lehrgängen teilzunehmen oder die Schulbildung abzu
schließen.

(2) Bei der Verpflichtung eines Jugendlichen zur Be
währung am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten, daß die 
Lehre oder Berufsausbildung fortgesetzt oder die Arbeit 
mit einer weiteren Ausbildung oder Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung verbunden wird.

§73
Geldstrafe als Hauptstrafe

Wild Geldstrafe als Hauptstrafe angewandt, so be
trägt sie bei Jugendlichen höchstens 500,—Mark.

Strafen mit Freiheitsentzug

§74
Jugcndhaft

(1) Jugendhaft kann angewandt werden, wenn sich 
die Straftat gegen die staatliche und öffentliche Ord
nung (§§214, 215, 217) richtet und ein solches soziales 
Fehlverhalten des Jugendlichen offenbart, daß eine 
kurzfristige disziplinierende Maßnahme erforderlich ist, 
um einer weiteren negativen Entwicklung des Jugend
lichen nachhaltig entgegenzuwirken.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche 
bis zu sechs Wochen ausgesprochen. Sie wird nach vol
len Wochen bemessen und nicht in das Strafregister 
eingetragen.

(3) Die Jugendhaft wird in besonderen Einrichtungen 
des Ministeriums des Innern vollzogen. Durch gesell
schaftlich nützliche Arbeit und sinnvolle Freizeitgestal
tung soll der Jugendliche zur Ordnung und Disziplin 
angehalten w’erden.

§75
Einweisung in ein Jugendhaus

(1) Einweisung in ein Jugendhaus kann angewandt 
werden, wenn das verletzte Gesetz Freiheitsstrafe an
droht, es die Schwere der Tat erfordert, die Persönlich
keit des Jugendlichen eine erhebliche soziale Fehlent
wicklung offenbart und bisherige Maßnahmen der staat
lichen oder gesellschaftlichen Erziehung erfolglos waren, 
so daß eine längere nachdrückliche erzieherische mit 
Freiheitsentzug verbundene Einwirkung erforderlich 
ist.

(2) Die Erziehung im Jugendhaus durch besonders ge
eignete Erzieher soll gewährleisten, daß die soziale 
Fehlhallung des Jugendlichen überwunden wird. Er ist 
deshalb durch Schulbildung, berufliche Qualifizierung, 
staatsbürgerliche Erziehung sowie kulturelle und sport
liche Betätigung zu befähigen, sich künftig im gesell
schaftlichen und persönlichen Leben verantwortungs
bewußt zu verhalten.

(3) Der Aufenthalt im Jugendhaus beträgt mindestens 
ein Jahr und höchstens drei Jahre. Die Dauer ist vom 
Erziehungserfolg abhängig. Das Gericht beschließt nach 
Ablauf von mindestens einem Jahr die Beendigung des 
Aufenthalts im Jugendhaus, wenn der Erziehungserfolg 
eingetreten ist. Die Entlassung muß spätestens mit der 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres erfolgen.

(4) Die Eintragung der Einweisung ins Jugendhaus 
ins Strafregister und deren Wirkung werden besonders 
geregelt. Das Gericht kann im Urteil festlegen, daß 
keine Eintragung ins Strafregister erfolgt.

§76
Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafe gelten die Bestimmungen des
3. Kapitels.

§77
Besonderheiten des Strafvollzugs an Jugendlichen

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen 
erfolgt in Jugendstrafanstalten. Die Differenzierung des 
Vollzugs erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften un
ter besonderer Berücksichtigung der Persönlichkeitsent
wicklung des Jugendlichen.

(2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den jugend
lichen Täter zu bewußter gesellschaftlicher Disziplin, 
Verantwortung und Arbeit führen und ihm durch Bil
dung und Erziehung, berufliche Qualifizierung sowie 
kulturell-erzieherische Einwirkung einen seinen Lei
stungen und Fähigkeiten gemäßen Platz in der soziali
stischen Gesellschaft sichern.

(3) Hat der Vollzug der Freiheitsstrafe in einer Ju
gendstrafanstalt begonnen, bevor der Jugendliche das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, verbleibt er für 
die Dauer des Strafvollzuges, längstens jedoch bis zum 
Abschluß der für ihn festgelegten Ausbildung in dieser 
Einrichtung. Das gilt nicht, wenn der Verurteilte durch 
sein Verhalten die Ordnung stört oder auf die Jugend
lichen einen schädlichen Einfluß ausübt.

(4) Eine Freiheitsstrafe kann auch dann in einer Ju
gendstrafanstalt vollzogen werden, wenn der Verurteilte 
zur Zeit der Straftat zwar das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt 
ist, bei seiner Tat wesentliche Mängel der elterlichen, 
schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung mit
gewirkt haben und der Vollzug auf Grund der persön
lichen Entwicklung des Verurteilten in einer Jugend
strafanstalt geboten ist. Das gilt nicht, wenn der Ver
urteilte durch sein Verhalten die Ordnung stört oder auf 
die Jugendlichen einen schädlichen Einfluß ausübt.

§78
Ausschluß der Todesstrafe

Gegen Jugendliche wird die Todesstrafe nicht ausge
sprochen.

§ 79
Bestrafung in verschiedenen Altersstufen

(1) Wird die von einem Jugendlichen begangene Straf
tat erst nach Vollendung seines achtzehnten Lebens-


